
Wahlausschreiben für die Wahl der Mitglieder der Schulkonferenz der  

Georg-Büchner-Schule Darmstadt 

Nach § 131 des Hessischen Schulgesetzes sind an der Georg-Büchner-Schule die Mitglieder der 

Schulkonferenz zu wählen. 

Die Schulkonferenz besteht an der Georg-Büchner-Schule, einem Gymnasium von Jahrgangsstufe 5 

bis Q4, aus 13 Mitgliedern. Die Lehrkräfte sind mit 6 Sitzen, die Eltern mit 3 Sitzen und die Schüler-

schaft mit 3 Sitzen vertreten. Für jedes Mitglied der Schulkonferenz ist eine Stellvertreterin oder ein 

Stellvertreter zu wählen. Der Schulleiter ist der Vorsitzende. 

Die Mitglieder der Schulkonferenz einschließlich der Vertreterinnen und Vertreter werden von den 

Mitgliedern der Gesamtkonferenz, des Schulelternbeirats und des Schülerrats jeweils in Wahlver-

sammlungen dieser Gremien gewählt. Dabei ist anzustreben, dass Frauen und Männer zu gleichen 

Teilen in der Schulkonferenz vertreten sind. 

In die Schulkonferenz wählbar sind neben den Mitgliedern der genannten Gremien jeder Elternteil 

einer minderjährigen Schülerin oder eines minderjährigen Schülers. Die Rechte und Pflichten der El-

tern nach § 100 des Hessischen Schulgesetzes nehmen wahr: 

1. die nach bürgerlichem Recht für die Person des Kindes Sorgeberechtigten, 

2. anstelle oder neben den Personensorgeberechtigten diejenigen, denen die Erziehung des Kin-

des mit Einverständnis der Personensorgeberechtigten anvertraut oder mitanvertraut ist; das 

Einverständnis ist der Schule schriftlich nachzuweisen. 

Wählbar sind die Schülerinnen und Schüler, die mindestens die Jahrgangsstufe 8 erreicht haben. 

Eltern, Schülerinnen und Schüler, die nicht Mitglieder des Schulelternbeirats bzw. Schülerrats sind, 

benötigen für ihre Kandidatur eine Wählbarkeitsbescheinigung, in der der Schulbesuch des minderjäh-

rigen Kindes, der Schülerin oder des Schülers bestätigt wird. Die Wählbarkeitsbescheinigungen wer-

den vom Schulleiter ausgestellt. 

Die Wahlen werden nach Grundsätzen der Mehrheitswahl (Personenwahl) oder Verhältniswahl (Lis-

tenwahl) durchgeführt. Wenn jeweils ein Viertel der Mitglieder der Gesamtkonferenz, des 

Schulelternbeirats oder des Schülerrats es beantragt, werden die Wahlen dieser Personengruppe nach 

den Grundsätzen der Verhältniswahl (Listenwahl) durchgeführt. Bei Listenwahl sind innerhalb von 

zehn Tagen nach Erlass dieses Wahlausschreibens Wahlvorschläge dem Vorsitzenden der jeweiligen 

Personengruppe einzureichen. Jeder Wahlvorschlag muss von mindestens einem Zehntel der Wahlbe-

rechtigten der jeweiligen Personengruppe, jedoch mindestens von zwei Wahlberechtigten der Perso-

nengruppe unterzeichnet sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Die 

schriftliche Zustimmung der wählbaren Bewerber zur Aufnahme in den Wahlvorschlag ist beizufügen. 

Jeder Bewerber kann nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden. Jeder Wahlvorschlag muss so 

viele Bewerber enthalten, wie für die jeweiligen Personengruppe Mitglieder und Stellvertreterinnen 

und Stellvertreter in die Schulkonferenz zu wählen sind. Wenn nur ein Wahlvorschlag eingereicht 

wird, findet eine Mehrheitswahl statt. Die Wahlen müssen vier Wochen nach Erlass dieses Wahlaus-

schreibens abgeschlossen sein. 

Wahltermine: 

Schulelternbeirat: noch offen 

Schülervertreter: noch offen 

Kollegium: 07.10.2015  im Rahmen einer Geko  

Darmstadt, 21.09.2015 

 

Christof Ganß M.A. 

Schulleiter 


